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Der Regionaldirektor 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 1 9 5 3  
 
 
 
 

  17.01.2025 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligun-
gen 

vorberatend 04.02.2025  

Verbandsausschuss vorberatend 10.02.2025  
Verbandsversammlung beschließend 21.02.2025  

 
 
Betreff: Angelegenheiten der Business Metropole Ruhr GmbH 

- Verkauf der Anteile an der european centre for creative economy GmbH 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Die Verbandsversammlung stimmt vorbehaltlich der positiven Anzeigenbestätigung 

des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW dem Ver-
kauf der durch die Business Metropole Ruhr GmbH (BMR) gehaltenen Anteile in Höhe 
von 20 % am Stammkapital der european centre for creative economy GmbH zum 
31.12.2025 zu. 

 
2. Der Gesellschaftervertreter des RVR wird beauftragt, alle für den Verkauf erforderli-

chen Beschlüsse zu fassen sowie die erforderlichen Unterschriften zu leisten. 
 
 
Begründung: 
 
Die european centre for creative economy GmbH (ecce) wurde Ende 2011 durch die 
Stadt Dortmund gegründet. Die Ursprünge der Gesellschaft liegen in dem aus der 
RUHR.2010 GmbH hervorgegangenen Institut „ecce“, das bereits früh angetreten ist, Pro-
jekte und Impulse der Kulturhauptstadt Europas 2010 im Bereich der Kreativwirtschaft in 
nachhaltige Entwicklungen zu überführen. Die Stadt Dortmund hat sich auf Basis ihrer 
Aktivitäten im „Dortmunder U – Zentrum für Kunst und Kreativität“ als Gründer der ecce 
zur Verfügung gestellt. 
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Gesellschafter der ecce sind 
— Stadt Dortmund (30 %), 
— Business Metropole Ruhr (20 %), 
— OWT Oberhausender Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH, Oberhausen (10 

%), 
— Stadt Gelsenkirchen (10 %), 
— Stadt Essen (10 %), 
— Stadt Bochum (10 %), 
— Folkwang Universität der Künste, Essen (10 %). 
 
Am 13.12.2024 hat die Verbandsversammlung des RVR dem durch die Verwaltung vor-
gelegten Entwurf der „Regionalen Kulturstrategie Ruhr“ zugestimmt und den Regionaldi-
rektor beauftragt, die Vereinbarung mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen abzuschließen. 
 
Die Vereinbarung ist von beiden Parteien im Dezember 2024 unterzeichnet und somit 
gültig geworden. Somit wurde beschlossen, dass die ecce zukünftig nicht mehr Teil der 
„Regionalen Kulturstrategie Ruhr“ ist. Bisher wurde die institutionelle Förderung der ecce 
über die sog. Nachhaltigkeitsvereinbarung zur Kulturhauptstadt geregelt. Hieraus ergab 
sich, dass die ecce Mittel in Höhe von 130.000,00 €/Jahr vom RVR als Betriebskostenzu-
schuss erhalten hat. Diese Regelung entfällt, daher stehen der Gesellschaft ab dem Jahr 
2026 keine finanziellen Mittel aus der Vereinbarung zur Verfügung. Mit der Verlagerung 
der Zuständigkeit für das Förderprogramm Kreativ.Quartiere Ruhr auf den RVR entfällt 
ein wichtiger Baustein der Arbeit der ecce. 
 
In der Drucksache Nr. 14/1814 heißt es: „Die weitere Beteiligung an der Gesellschaft 
durch die BMR muss somit überdacht werden.“ Die BMR hält 20 % (5.000,00 €) der An-
teile am Stammkapital der ecce. 
 
Im Nachgang zur Beschlussfassung der Verbandsversammlung im Dezember 2024 wur-
den Gespräche zwischen dem RVR und den Gesellschaftern der ecce geführt. Die Gesell-
schaft soll grundsätzlich weitergeführt werden, jedoch wird sich die BMR aus der Gesell-
schafterstellung verabschieden. Es wird festgehalten, dass die übrigen Gesellschafter be-
reit sind, die von der BMR gehaltenen Anteile an der ecce spätestens zum 31.12.2025 zu 
übernehmen. Eine Entscheidung, welcher Gesellschafter die Anteile erwirbt, steht noch 
aus. 
 
Der Verkauf der Anteile muss dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digita-
lisierung NRW angezeigt werden, so dass ein Beschluss der Verbandsversammlung ein-
geholt werden muss. 
 
Die Gesellschaftsgremien der BMR müssen ebenfalls Beschlüsse einholen. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2026 2027 2028 2029 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2026 2027 2028 2029 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsauf-
wand (6 % p. a. vom investiven Ei-
genanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2026 2027 2028 2029 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2026 2027 2028 2029 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:       
 

 
4. Bilanz 

Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu zusätzli-
chen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      
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5.    Klima-Check 

(Leitfaden und Formular befinden sich im Intranet) 

• Der Klima-Check wurde bei der Beschlussvorlage durchgeführt.    

• Es ergeben sich keine klimarelevanten Auswirkungen.         

• Es ergeben sich positive oder negative klimarelevante Auswirkungen.   

Die Erläuterungen dazu werden im Klima-Check-Formular in der Anlage darge-

stellt.       

• Durch einen Alternativvorschlag bei negativen Auswirkungen entsteht   

• kein Mehraufwand         

• Mehraufwand, und zwar: ____________________€. 

 
 
Sachbearbeiter/in Referat / Referats-

leiter/in 
Bereich / Beigeord-
nete/r 

Regionaldirektor 
Garrelt Duin 

Eckei, Adrienne Holtmann, Thomas Bereich II Wirt-
schaftsführung 

 

Akt.zeichen Schlüter, Markus  
   

 
 


